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Gesetz über die Landesanstalt Schienen-

fahrzeuge Baden-Württemberg (SFBWG)

Der Landtag hat am 12. März 2015 das folgende Gesetz
beschlossen:

§ 1

Errichtung, Rechtsstellung, Sitz

(1) Das Land errichtet die Landesanstalt Schienenfahr-
zeuge Baden-Württemberg (SFBW) als rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts. 

(2) Die SFBW hat ihren Sitz in Stuttgart.

§ 2

Aufgaben

(1) Die SFBW wird mit der Beschaffung und Verpach-
tung von Fahrzeugen für den öffentlichen Schienenper-
sonennahverkehr in Baden-Württemberg sowie in grenz -
überschreitenden Verkehrsnetzen und -linien im Inte -
resse des Landes betraut.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die SFBW
Dritter bedienen. Sie kann ferner alle Geschäfte betrei-
ben, die unmittelbar der Erfüllung ihrer Aufgaben dienen.

(3) Das Nähere bestimmt die Satzung.

§ 3

Finanzierung, Gewährträger

(1) Die SFBW erhebt für erbrachte Leistungen Entgelte.
Das Nähere bestimmt die Satzung.

(2) Die SFBW darf Kredite aufnehmen. Die Regelungen
zur Aufnahme von Krediten werden durch die Satzung
bestimmt. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

(3) Gewährträger der SFBW ist das Land. Es haftet für
Verbindlichkeiten der SFBW unbeschränkt; es kann erst

in Anspruch genommen werden, wenn aus dem Vermö-
gen der SFBW keine Befriedigung erlangt werden konnte.

§ 4

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5

Organe

Organe der SFBW sind die Geschäftsführung und der
Verwaltungsrat.

§ 6

Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung vertritt die SFBW gerichtlich
und außergerichtlich. Die Geschäftsführung kann aus 
einer oder mehreren Personen bestehen. Die Mitglieder
der Geschäftsführung werden für höchstens fünf Jahre
vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur auf Vor-
schlag des Verwaltungsrats bestellt und abberufen. Die
wiederholte Bestellung ist zulässig.

(2) Die Geschäftsführung ist für alle Angelegenheiten
zuständig, die nicht durch dieses Gesetz oder aufgrund
dieses Gesetzes dem Verwaltungsrat zugewiesen sind. 

(3) Die Geschäftsführung hat dem Verwaltungsrat und
dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur auf An-
forderung in allen Angelegenheiten Auskunft zu geben.
Sie ist verpflichtet, die Mitglieder des Verwaltungsrats
und das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur über
besondere Anlässe unverzüglich und über die wichtigen
Angelegenheiten regelmäßig zu informieren.

(4) Das Nähere bestimmt die Satzung.

Landtag von Baden-Württemberg 

15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 6611

Gesetzesbeschluss

des Landtags

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 6611

2

§ 7

Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus drei Mitgliedern.
Diese werden vom Ministerium für Verkehr und Infra-
struktur bestellt und abberufen. Die oder der Vorsitzen-
de und die oder der stellvertretende Vorsitzende wer-
den vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur,
ein weiteres Mitglied vom Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft benannt. Dasselbe gilt für die zu bestel-
lende Vertretung der einzelnen Verwaltungsratsmit-
glieder.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben bei ihrer
Tätigkeit die Interessen des Landes zu berücksichtigen.
Sie unterliegen im Einzelfall der Weisung des sie benen-
nenden Ministeriums. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder und deren Stellvertre-
tung dauert längstens fünf Jahre. Jedes Verwaltungsrats-
mitglied kann sein Amt jederzeit durch schriftliche Er-
klärung gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Ver-
waltungsrats niederlegen. Der Geschäftsführung und
dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur ist je-
weils eine Mehrfertigung der schriftlichen Erklärung zu-
zuleiten. Die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrats
erklärt die Niederlegung des Amts gegenüber dem
Minis terium für Verkehr und Infrastruktur. Scheidet ein
Mitglied oder eine Stellvertretung vor Ablauf der Amts-
zeit aus, wird für den Rest der Amtszeit ein Ersatzmit-
glied bestellt. 

(4) Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschäftsordnung
geben. Er ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder
ordnungsgemäß geladen sind und mindestens zwei Mit-
glieder, darunter die oder der Vorsitzende oder stellver-
tretende Vorsitzende, anwesend sind. Kann der Verwal-
tungsrat mangels Beschlussfähigkeit nicht entscheiden,
ist er binnen 14 Tagen erneut einzuberufen. In dieser Sit-
zung ist der Verwaltungsrat ohne Rücksicht auf die Zahl
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, sofern hier-
auf in der Ladung hingewiesen worden ist. 

(5) Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit ein -
facher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden und im
Fall der Verhinderung die Stimme der oder des stellver-
tretenden Vorsitzenden. 

(6) Das Nähere bestimmt die Satzung.

§ 8

Aufgaben des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat berät und überwacht die Ge-
schäftsführung. Er kann jederzeit einen Bericht über alle
Angelegenheiten der SFBW verlangen. Er kann die
Bücher, Akten und sonstigen Unterlagen einsehen und

prüfen sowie einzelne Mitglieder und Dritte damit beauf-
tragen. 

(2) Dem Verwaltungsrat obliegt es, für die Bestellung
und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsführung
dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Vor-
schläge zu unterbreiten sowie gegebenenfalls das Ver-
tragsverhältnis zu regeln. 

(3) Die SFBW wird gegenüber den Mitgliedern der Ge-
schäftsführung durch den Verwaltungsrat vertreten. 

(4) Der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats be-
dürfen alle Geschäfte und Maßnahmen von grundsätz -
licher Bedeutung, die über den Rahmen des normalen
Geschäftsbetriebes hinausgehen, sowie diejenigen, bei
denen sich der Verwaltungsrat die vorherige Zustim-
mung vorbehalten hat. 

(5) Das Nähere bestimmt die Satzung.

§ 9

Verschwiegenheitspflicht

(1) Die Mitglieder der Organe der SFBW haben über
vertrauliche Angaben sowie über Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse der SFBW, die ihnen durch ihre Tätig-
keit bekannt geworden sind, gegenüber anderen Stellen
als dem sie benennenden Ministerium Verschwiegenheit
zu bewahren. Die Pflicht besteht auch nach ihrem Aus-
scheiden fort. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für andere Personen, die
an den Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen. Sie
sind von der oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats
bei Sitzungsbeginn auf diese Verpflichtung hinzuweisen. 

§ 10

Wirtschaftsplanung, Rechnungslegung, Prüfung

(1) Die SFBW stellt vor Beginn des Geschäftsjahres
einen Wirtschaftsplan auf. Sie legt den Wirtschaftsplan
dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur bis zu
einem von diesem festgesetzten Termin zur Genehmi-
gung vor. Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
kann verlangen, dass der Wirtschaftsplan für einen län-
geren Zeitraum als ein Jahr aufgestellt wird. Der Wirt-
schaftsplan bildet die Grundlage für die Wirtschafts-
führung.

(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten
Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesell-
schaften aufzustellen und zu prüfen. Die Prüfung hat die
für die Beteiligung der öffentlichen Hand geltenden be-
sonderen Prüfungsbestimmungen nach § 53 des Haus-
haltsgrundsätzegesetzes zu umfassen.

(3) Das Nähere bestimmt die Satzung.
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§ 11

Arbeitnehmer

(1) Für die Arbeitnehmer der SFBW nimmt die Ge-
schäftsführung, für von der SFBW angestellte Mitglieder
der Geschäftsführung der Verwaltungsrat die Arbeitge-
berfunktion wahr.

(2) Das Nähere bestimmt die Satzung.

§ 12

Aufsicht

Die SFBW untersteht der Rechtsaufsicht des Landes. Die
Aufsichtsbehörde hat sicherzustellen, dass die Aufgaben
rechtmäßig erfüllt werden, und kann die dazu erforder -
lichen Weisungen erteilen. Die Aufsicht über die SFBW
übt das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur aus.

§ 13

Satzung

(1) Die Rechtsverhältnisse der SFBW werden im Einzel-
nen durch eine vom Verwaltungsrat zu erlassende Sat-
zung bestimmt. Sie bedarf der vorherigen Zustimmung
des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur. Ände-
rungen und Ergänzungen der Satzung bedürfen ebenfalls
dessen vorheriger Zustimmung.

(2) Die Satzung ist gemäß § 14 bekanntzumachen.

§ 14

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen erfolgen, soweit nichts anderes be-
stimmt ist, im Gemeinsamen Amtsblatt des Innenminis -
teriums, des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft,
des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz, des Ministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Senioren, des Ministeriums
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, des Ministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, des Minis -
teriums für Verkehr und Infrastruktur sowie der Regie-
rungspräsidien des Landes Baden-Württemberg.

§ 15

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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